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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine März 2010 
ü Ermäßigter Steuersatz bei Abfindungszahlungen in Teilbeträgen 
ü Verrechnung erstatteter Vorsorgeaufwendungen 
ü Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2010 beantragen 
ü Frist für Zusammenfassende Meldung wird ab Juli 2010 verkürzt 
ü Umsatzsteuerpflicht bei Überlassung von Pkw an Handelsvertreter 
ü Jahresabschluss 2008 zum 31.12.2009 veröffentlicht? 
ü Familienversicherung für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und 

Enkelkinder 
ü Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens kann nur durch Vorlage 

des Einkommensteuerbescheids geführt werden 
ü Mieter kann bei Schönheitsreparaturen Farbe der Wände frei wählen 
ü Änderungen durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 

§ Kinder 
§ Umsatzsteuer bei Beherbergungsleistungen 
§ Geringwertige Wirtschaftsgüter 
§ Erbschaft- und Schenkungsteuer für Geschwister, Nichten und Neffen 
§ Erbschaft- und Schenkungsteuer im Rahmen der Unternehmensnachfolge 
§ Mantelkaufregelung 
§ Gewerbesteuer 
§ Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierungen 
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Termine März 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 5.3.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 10.3.2010 15.3.2010 5.3.2010 

Umsatzsteuer4 10.3.2010 15.3.2010 5.3.2010 

Sozialversicherung5 29.3.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.3.2010) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftrag-
te erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Ermäßigter Steuersatz 
bei Abfindungszahlun-
gen in Teilbeträgen 

 

Voraussetzung für die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes ist eine Zusammenbal-
lung von Einkünften. Eine solche Zusammenballung ist z. B. dann nicht gegeben, wenn 
die Auszahlung in mehreren Kalenderjahren erfolgt. 
Dass davon abgewichen werden kann, zeigt folgender Fall: Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
hatten im Rahmen eines Auflösungsvertrags eine Abfindungszahlung von 77.257 € ver-
einbart. Diese Abfindungszahlung wurde absprachewidrig vom Arbeitgeber in 
zwei Teilbeträgen ausbezahlt, nämlich im September 2006 in Höhe von 1.000 € und im 
Januar des nachfolgenden Jahres in Höhe des Restbetrags von 76.257 €. Das Finanzamt 
war der Auffassung, dass hier eine Zusammenballung von Einkünften nicht mehr gegeben 
sei und unterwarf die Abfindungszahlung im Januar 2007 dem vollen Steuersatz. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die zunächst zugeflossene minimale Teilleis-
tung unschädlich für die Inanspruchnahme der Tarifvergünstigung. Wo genau die Grenze 
für eine solche „geringfügige“ Teilleistung liegt, ließ das Gericht offen. 
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Verrechnung erstatteter 
Vorsorgeaufwendungen 

 

Eine Versicherungsgesellschaft hatte einen Vertrag über eine Krankentagegeldversiche-
rung aufgehoben und für mehrere Jahre insgesamt ca. 14.000 € erstattet. Das Finanzamt 
zog den gesamten Erstattungsbetrag von den insgesamt geltend gemachten Vorsorgeauf-
wendungen ab, so dass nur ein geringer Restbetrag abziehbar blieb. Der Bundesfinanzhof 
dagegen kam zu dem Ergebnis, dass hier nur eine Verrechnung mit tatsächlich gezahlten 
Krankenversicherungsbeiträgen zu erfolgen habe. Dieser Betrag war deutlich niedriger als 
die entsprechende Erstattung. 
Fazit: Werden als Sonderausgaben geltend gemachte Versicherungsbeiträge erstattet, 
erfolgt eine Verrechnung im Jahr der Erstattung nur mit gleichartigen geleisteten Beträ-
gen. 

 

Dauerfristverlängerung 
für Umsatzsteuer 2010 
beantragen 

 

Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, 
bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2010 auch für Sie an, wenn Sie Ihre Vor-
anmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2009 

mehr als 7.500 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Un-
ternehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszah-
lungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2009 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2010 oder eines Antrags auf Dauerfristverlänge-
rung für 2010 bis zum 10.2.2010 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten 
werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-
längerung für 2010 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2010 einen Antrag beim 
Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat 
später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass Sie eine Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2009 anmelden und bis zum 10.2.2010 
leisten. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2011 fällige Vorauszahlung für 
Dezember 2010 angerechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2010 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben 
werden müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. 
Falls Sie Vierteljahreszahler sind, müssen Sie keine Sondervorauszahlung entrichten. Für 
Sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden 
Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger 
Antrag ist in diesen Fällen bis zum 12.4.2010 zu stellen. 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt bis 30.6.2010 auch für die abzugebenden Zu-
sammenfassenden Meldungen. Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange 
fort, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlänge-
rung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im 
Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum. 
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Frist für Zusammenfas-
sende Meldung wird ab 
Juli 2010 verkürzt 

 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Vorgaben der EU 
umsetzen soll. Eine der Vorgaben der EU ist, die Frist zur Abgabe der Zusammenfassen-
den Meldungen bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen zu ver-
kürzen. 
Der Entwurf sieht vor, dass ein Unternehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalen-
dermonats (Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausge-
führt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammenfassende Meldung) 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln, in der er die entsprechenden 
Angaben zu machen hat. 
Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen weder für das laufende Kalendervierteljahr noch für eines der vier vorangegangenen 
Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50.000 € beträgt, kann die Zusammenfassende 
Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres übermittelt werden. 
Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenliefe-
rungen und für Lieferungen im Laufe eines Kalendervierteljahres 50.000 €, hat der Unter-
nehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser Betrag über-
schritten wird, eine Zusammenfassende Meldung für diesen Kalendermonat und die be-
reits abgelaufenen Kalendermonate dieses Kalendervierteljahres zu übermitteln. 
Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 tritt an die Stelle des Betrags von 50.000 € 
der Betrag von 100.000 €. 
Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistun-
gen ausgeführt haben, für die sie für in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungs-
empfänger die Steuer dort schulden, gilt Ähnliches. 
Hinweis: Die voraussichtlich am 1.7.2010 in Kraft tretende Regelung wird in der Praxis 
Probleme aufwerfen. Falls Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoran-
meldungen beantragt worden ist, fallen die Abgabefristen auseinander. Betroffene Unter-
nehmen müssen ab Juli 2010 die Buchführungsunterlagen erheblich früher bei ihrem 
Steuerberater einreichen. 

 

Umsatzsteuerpflicht bei 
Überlassung von Pkw 
an Handelsvertreter 

 

Ein Produzent von Haushaltswaren vertrieb seine Waren über selbstständige Gruppenbera-
terinnen (Handelsvertreter) und stellte diesen geleaste Pkws mit Versicherungsschutz zur 
Verfügung. Gruppenberaterinnen mit hohen Umsätzen wurde ein höherwertiger Pkw zur 
Verfügung gestellt. 
Das Finanzamt sah in der Leasingrate für die Überlassung der Fahrzeuge eine Zusatzpro-
vision und unterwarf sie der Umsatzsteuer. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Da ein privates Nutzungsverbot nicht 
überwacht wurde, bejahte das Gericht einen der Umsatzsteuer unterliegenden tauschähnli-
chen Umsatz. Wäre die Nutzung der Pkw hinreichend überwacht worden, hätte es sich bei 
der Überlassung der Pkw um eine sogenannte Beistellung zu den übrigen erbrachten Leis-
tungen gehandelt, die nicht der Umsatzsteuer unterliegt. 

 

Jahresabschluss 2008 
zum 31.12.2009 veröf-
fentlicht? 

 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2007 begonnen hatten, endete am 31.12.2009 die 
Frist zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer 
GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag mussten diese Unternehmen ihren Jahresab-
schluss 2008 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. 
Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit Ord-
nungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen. 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGs 
von Amts wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2007 begonnene 
Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld andro-
hen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäte-
ter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 
Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung min-
destens 2.500 €. Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt werden und 
bis zu 25.000 € betragen. 
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Familienversicherung 
für Ehegatten, Lebens-
partner, Kinder und 
Enkelkinder 

 

Falls Sie keine eigene Krankenversicherung abgeschlossen haben und „familienversichert“ 
sind, sollten Sie die Neuerungen ab 1.1.2010 kennen: 
Ehegatten, Lebenspartner und Kinder sind u. a. nur dann beim Ehegatten, Lebenspartner, 
dem Vater oder bei der Mutter als Familienangehörige versichert, wenn ihr Gesamtein-
kommen regelmäßig ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße von 2.555 € (ab 2010) nicht 
überschreitet. Sie sind als Familienangehörige versichert, wenn Ihr Gesamteinkommen 
monatlich 365 €, jährlich 4.380 € nicht überschreitet. Mitversichert sind auch Enkelkinder, 
wenn deren Einkommen die vorgenannten Grenzen nicht überschreitet und deren Vater 
oder Mutter als Kind bei den Eltern familienversichert ist. 
Familienversichert sind Sie auch, wenn Sie im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen 
monatlich nicht mehr als 400 € (jährlich 4.800 €) Gesamteinkommen beziehen und An-
spruch auf Familienhilfe haben. 

 

Nachweis eines niedri-
geren Arbeitseinkom-
mens kann nur durch 
Vorlage des Einkom-
mensteuerbescheids ge-
führt werden 

 

Falls Sie als Selbstständiger freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert 
sind, sollten Sie beachten, dass Sie den Nachweis Ihres Einkommens gegenüber der Kran-
kenkasse nur durch Vorlage eines Einkommensteuerbescheids führen können. 
Dies verdeutlicht der folgende Fall: 
Für die Berechnung der Versicherungsbeiträge im Jahre 2003 hatte eine AOK bei einem 
Selbstständigen die damals geltende Beitragsbemessungsgrenze zugrunde gelegt. Im 
Dezember 2002 beantragte der Kläger unter Hinweis auf eine verschlechterte Einkom-
menslage die Herabsetzung der von ihm zu zahlenden Beiträge. Er fügte eine betriebswirt-
schaftliche Auswertung vom November 2002 und die Einkommensteuererklärung für das 
Jahr 2001 bei. Zu einem späteren Zeitpunkt übersandte er noch eine Bilanz sowie eine 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2001 sowie eine betriebswirtschaftliche Aus-
wertung für das Jahr 2002. Eine von ihm angekündigte Übersendung des nächsten Ein-
kommensteuerbescheids unterblieb. Daraufhin setzte die AOK auch für das Jahr 2004 die 
Beiträge unter Zugrundelegung der Beitragsbemessungsgrenze fest. Der Kläger war damit 
nicht einverstanden und verwies unter Vorlage einer Kopie seiner Einkommensteuererklä-
rung auf negative Einkünfte im Kalenderjahr 2002 sowie auf eine nochmals verschlechter-
te Situation im Jahre 2003. Streitig war die Beitragsberechnung für die Zeit, für die der 
Kläger keinen Einkommensteuerbescheid vorgelegt hat. 
Das Bundessozialgericht entschied, dass der Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkom-
mens nur durch Vorlage des Einkommensteuerbescheids geführt werden kann. 

 

Mieter kann bei Schön-
heitsreparaturen Farbe 
der Wände frei wählen 

 

Ein Formularmietvertrag sah vor, dass Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung 
regelmäßig und fachgerecht vorzunehmen waren. Dabei sollten die Schönheitsreparaturen 
u. a. das Weißen der Oberwände und der Decken umfassen. Gegen diese Klausel wandte 
sich der Mieter. 
Zu Recht, meint der Bundesgerichtshof. Der Mieter sei generell nicht zur Vornahme der 
Schönheitsreparaturen verpflichtet. Die vom Vermieter im Formularmietvertrag verwen-
dete Klausel sei unwirksam, da sie den Mieter während der Mietzeit in dessen Farbwahl 
einschränke und damit in die Gestaltung des persönlichen Lebensbereichs eingreife. Dies 
stelle eine unangemessene Benachteiligung des Mieters dar, da kein anerkennungswertes 
Interesse des Vermieters bestehe, die vermieteten Räume auch während der Mietzeit in 
weißer Farbe gestrichen zu halten. Folge der unangemessenen Einengung des Mieters sei 
nicht nur die Unwirksamkeit dieser Klausel, sondern die Übertragung der Schönheitsrepa-
raturen auf den Mieter insgesamt. 
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Änderungen durch das Gesetz  
zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 

 
 
 
 

Kinder 

 

Ab 2010 wurden die Kinderfreibeträge von 6.024 € auf 7.008 € angehoben und zugleich 
das Kindergeld für jedes zu berücksichtigende Kind um 20 € erhöht. 
Das Kindergeld beträgt nun monatlich für erste und zweite Kinder jeweils 184 €, für drit-
te Kinder 190 € und für das vierte und jedes weitere Kind 215 €. 

 

Umsatzsteuer bei Be-
herbergungsleistungen 

 

Seit 01.01.2010 hat sich der Umsatzsteuersatz für die Vermietung von Wohn- und Schlaf-
räumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, von 
19 % auf 7 % reduziert. 
Hierunter fallen neben kurzfristigen Beherbergungen bis zu sechs Monaten sowohl in 
klassischen Hotels als auch in Pensionen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und ver-
gleichbaren Einrichtungen auch die kurzfristige Überlassung von Campingflächen. 
Nicht von der Steuerermäßigung umfasst sind Leistungen wie 
· die Verpflegung, insbesondere das Frühstück, 
· der Zugang zu Kommunikationsnetzen (insbesondere Telefon und Internet), 
· die TV-Nutzung („pay per view“), 
· die Getränkeversorgung aus der Minibar, 
· Wellnessangebote, 
· die Überlassung von Tagungsräumen sowie 
· sonstige Pauschalangebote. 
Das gilt auch dann, wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Beherbergung abgegol-
ten sind. 

 

Geringwertige Wirt-
schaftsgüter 

 

Nach der in den Jahren 2008 und 2009 gültigen Rechtslage mussten bei den Gewinnein-
künften geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) bei Nettopreisen ohne Umsatzsteuer bis 
150 € sofort als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Kostete das GwG zwischen 150,01 € 
und 1.000 €, gab es eine zwingende Poolbewertung über fünf Jahre mit jeweils 20 % AfA. 
Für GwG, die nach dem 31.12.2009 angeschafft, hergestellt oder ins Betriebsvermögen 
eingelegt wurden oder werden, wurde nun ein Wahlrecht eingeführt: 
· Die Sofortabschreibung für GwG bis 410 € ist alternativ zur Poolabschreibung mög-

lich. Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 € übersteigt, sind in einem laufend zu führen-
den Verzeichnis zu erfassen. 

· Die Poolabschreibung für alle Wirtschaftsgüter zwischen 150,01 € und 1.000 € gilt 
nur, wenn die Sofortabschreibung für GwG bis 150 € gewählt wird. 

Das Wahlrecht ist einheitlich wirtschaftsjahrbezogen auszuüben. 
Bei den Überschusseinkünften können weiterhin die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten für GwG bis zu 410 € sofort als Werbungskosten abgezogen werden. 

 

Erbschaft- und Schen-
kungsteuer für Ge-
schwister, Nichten und 
Neffen 

 

Für Personen der Steuerklasse II, insbesondere Geschwister, Nichten und Neffen werden 
die Steuersätze deutlich gesenkt. 
Bei unentgeltlichen Erwerben nach dem 31.12.2009 bewegen sich die Steuersätze zwi-
schen 15 % (bei einem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis 75.000 €) und 43 % (bei 
einem Wert über 26.000.000 €). 
Der Freibetrag bleibt in dieser Steuerklasse unverändert bei 20.000 €. 
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Erbschaft- und Schen-
kungsteuer im Rahmen 
der Unternehmens-
nachfolge 

 

Bereits durch die Erbschaftsteuerreform 2008 wurde dem Betriebsnachfolger die Wahl 
eingeräumt, ob er eine Verschonung zu 85 % oder zu 100 % des begünstigten Vermögens 
in Anspruch nehmen will. Die mit Abgabe der Steuererklärung auszuübende Wahl ist 
bindend und kann nicht nachträglich revidiert werden. 
Rückwirkend ab 2009 wurden nun die Zeiträume, innerhalb derer das Unternehmen wei-
tergeführt werden muss, verkürzt und die erforderlichen Lohnsummen abgesenkt. 
Demnach bleiben 85 % des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei, wenn 
· das Unternehmen fünf Jahre fortgeführt wird. 
· die Lohnsumme am Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 400 % der Ausgangs-

summe gesunken ist. 
· das unschädliche Verwaltungsvermögen maximal 50 % beträgt. 
· Auf Antrag bleiben 100 % des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei, wenn 
· das Unternehmen sieben Jahre fortgeführt wird. 
· die Lohnsumme am Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 700 % der Ausgangs-

summe gesunken ist. 
· das unschädliche Verwaltungsvermögen maximal 10 % beträgt. 
Die Lohnsummenregelungen gelten nur in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten. 
Für schädliche Überentnahmen gilt sowohl bei der 85 %- als auch bei der 100 %-Option 
die verkürzte Frist von fünf Jahren. 
Bei der Ermittlung des Verhältnisses zwischen dem Wert des begünstigten Vermögens 
und dem Wert des gesamten Vermögensanfalls wird auch letzterer um die damit wirt-
schaftlich zusammenhängenden abzugsfähigen Schulden und Lasten gemindert. 
Die Erleichterungen sind erstmals auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem 
31.12.2008 entstanden ist. 
Sofern für Erbschaften aus 2007/2008 auf Antrag das neue Recht angewendet wurde, 
gelten die verbesserten Verschonungsvoraussetzungen auch rückwirkend. 

 

Mantelkaufregelung 

 

Für Kapitalgesellschaften gilt seit dem Veranlagungszeitraum 2009 eine Verlustverrech-
nungsbeschränkung, wonach bei einem Anteilserwerb innerhalb von fünf Jahren von mehr 
als 25 % bzw. mehr als 50 % die Verluste quotal bzw. vollständig untergehen. 
Ein Beteiligungserwerb für Sanierungszwecke ist für die Verlustverrechnungsbeschrän-
kung unschädlich, wenn die Anteilsübertragung nach dem 31.12.2007 erfolgte bzw. er-
folgt. 
Voraussetzung der Anwendung der Sanierungsklausel ist, dass Maßnahmen ergriffen 
wurden oder werden, um die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern oder 
zu beseitigen. Weiterhin müssen die wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten bleiben, 
d. h. eine geschlossene Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung befolgt oder 
eine bestimmte Lohnsumme nicht unterschritten oder durch Einlage wesentliches Be-
triebsvermögen zugeführt werden. 
Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt bei Anteilsübertragungen nach dem 31.12.2009 
auch nicht vor, wenn an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger 
dieselbe Person zu jeweils 100 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. 
Liegt ein schädlicher Beteiligungserwerb vor, bleiben ab 2010 nicht genutzte Verluste bis 
zur Höhe stiller Reserven erhalten, soweit diese im Inland steuerpflichtig sind. 

 

Gewerbesteuer 

 

Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung eines fiktiven Zinsanteils bei Miet- und Pachtzin-
sen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung unbeweglicher Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, wurde ab dem Erhebungszeit-
raum 2010 von 65 % auf 50 % abgesenkt. 
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Grunderwerbsteuer bei 
Umstrukturierungen 

 

Ab 2010 können Umstrukturierungen in Konzernen bei Umwandlungsvorgängen auch 
ohne Belastung mit Grunderwerbsteuer vorgenommen werden. Begünstigt sind nur solche 
Umwandlungsvorgänge, an denen ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein 
oder mehrere von diesem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt 
sind. Die Steuerbefreiung gilt auch für entsprechende Umwandlungen nach dem Recht 
eines EU- oder EWR-Staats. 
Begünstigt ist eine Gesellschaft, an deren Kapital das herrschende Unternehmen innerhalb 
von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmit-
telbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 % ununterbro-
chen beteiligt ist. 
Die Anzeigepflicht der Beteiligten gegenüber der Finanzbehörde wurde auf die begünstig-
ten Umstrukturierungen erweitert. 

 
 


